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Anhang 3 zur Standesordnung FMH 

 
1.  Bei publizistischer Tätigkeit ist die Erwähnung des Namens von Arzt und Ärztin, der fachlichen 

Qualifikation sowie des Tätigkeitsortes unter Ausschluss weiterer Adressangaben erlaubt. Im 
übrigen gelten die Richtlinien „Information und Werbung“ auch für die Medientätigkeit. 

 
2.  Die eigene ärztliche Leistung soll nicht betont, die Leistungen und Methoden anderer Ärzte und 

Ärztinnen nicht abschätzig oder polemisch beurteilt werden. 
 
3.  Mit besonderer Sorgfalt ist zu vermeiden, dass starre Normen für ärztliches Handeln - 

insbesondere therapeutische Richtlinien - aufgestellt werden. In ihrer Öffentlichkeitsarbeit sollen 
Arzt und Ärztin keine übertriebenen Hoffnungen auf Heilerfolge wecken. 

 
4.  Das Patientengeheimnis ist in jedem Fall zu wahren. Die Entbindung vom Patientengeheimnis 

enthebt den Arzt und die Ärztin nicht von der Pflicht zur Respektierung der Persönlichkeitssphäre 
des Patienten oder der Patientin. 

 
5.  Arzt und Ärztin sollen sich das Recht vorbehalten, in Manuskripte oder anderweitige 

Aufzeichnungen vor deren Publikation Einsicht zu nehmen und Korrekturen anzubringen. Sie 
sollen sich versichern, dass keine unerwünschten Änderungen von Seiten der Journalisten und 
Journalistinnen erfolgen. 

 
6.  Bei Live-Sendungen und telefonischen Anfragen ist im Hinblick darauf, dass nachträgliche 

Kontrollen und Korrekturen nicht mehr möglich sind, besondere Sorgfalt geboten. 
 
7.  Ärzte und  Ärztinnen, die sich zu standespolitischen Fragen in Presse, Radio und Fernsehen 

äussern, weisen - auch bei abweichender persönlicher Meinung - auf die Grundhaltung der 
Standesorganisation hin. Dazu stehen ihnen deren Informationsdienste zur Verfügung. Bei allen 
Äusserungen soll klar erkennbar sein, in wessen Namen sie erfolgen.  
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